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Die Frage, ob Lehrgeldleistungen auch Gegenstand der interkommunalen
Behandlung gemäß Großratsbeschluß vom 12. Januar 1921 bilden können,
braucht deshalb nicht näher untersucht zu werden, weil sie im konkreten Falle
nicht streitig ist. Es sei immerhin bemerkt, daß im allgemeinen wohl auch der
Wohngemeinde eine bescheidene Beitragsleistung auf dem Wege der interkommunalen

Armenpflege zugemutet werden darf. (Entscheid des Regierungsrates
des Kantons St. Gallen vom 17. April 1923, Nr. 819.)

Bezahlung von Arztkosten durch die Heiinatgerneinde.
Bei Erledigung eines Anstandes zwischen einem außerkantonalen Arzt,

welcher der Behörde der Heimatgemeinde eines von ihm in Behandlung genommenen

armen Kranken hisvon unverzüglich Mitteilung gemacht hatte, und der

genannten Behörde hat der Reglerungsrat folgendes ausgeführt:
Wenn eine Behörde die ihr auf Grund einer solchen Behandlungsanzeige

seitens des Arztes zugemuteten Kosten ablehnen will, hat sie dies sofort zu tun,
da sonst der behandelnde Arzt aus dem Stillschweigen der Behörde nach den

Grundsätzen von Treu und Glauben annehmen darf, daß sie mit der Behandlung

durch ihn einig gehe und auf die Heimschaffung zwecks Behandlung der

Krankheit in der Heimat verzichte (siehe auch St. Gallische Verwaltungspraxis,
Bd. II, Ziff. 196). (Entscheid des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom
9. Juni 1923, Nr. 1186.)

Zürich. S t r i ck st übe für Sch w er höri g e. Ein zeitgemäßes Unternehmen

hat der Hephataverein Zürich (Zusammenschluß Schwerhöriger und Ertaubter)
durch die Gründung einer Strickstube (Mo s ch i n e n st r i ck er e i) für
erwerbsbeschränkte und arbeitslose Schwerhörige und
Gehörlose in Zürich ins Leben gerufen. Wer in der Sozialfürsorge steht,
weiß, wie schwer gerade diese Frage zu lösen ist, Mindererwerbsfähigen
irgendwelcher Art befriedigende, ihre Existenz einigermaßen sichernde Arbeit zu
verschaffen und ihnen damit zu einem menschenwürdigen Dasein zu verhelfen. Es
ist deshalb dem Hephataverein Zürich als Verdienst anzurechnen, daß er sich

dieser Benachteiligten ernsthaft annimmt und einen Teil des Ertrags aus dem

Bazarverkauf dieser Aufgabe zuwendet. Das Publikum der Stadt Zürich und
Umgebung wird ohne Zweifel sein Interesse an dieser Neugründung durch
Aufträge und freiwillige Beiträge zu bekunden wissen. Jede Auskunft erteilt das
Vereinssekretariat: Münsterhof 12, Zürich 1. Postcheckkonto VIII 4123, Telephon
S. 8595.
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